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B e k a n n t m a c h u n g  
 

Bebauungsplan Nr. 29 A „Habichtshöhe Nord“, 6. Änderung 
 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 28.01.2016 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 29 A "Habichtshöhe Nord“, 6. Änderung im be-
schleunigten Verfahren wird gemäß § 2 (1)  i.V.m. §13 a BauGB beschlossen. 

Das Plangebiet befindet sich im westlichen Stadtgebiet von Emsdetten. Die Entfernung zur 
Innenstadt beträgt ca. 1,6 km Luftlinie. Der Geltungsbereich wird südlich durch die Habichts-
höhe und westlich durch den Spatzenweg begrenzt. Nördlich und östlich entlang des Plan-
gebiets verläuft in Form eines Entwässerungsgrabens das Gewässer Nr. 1.225 des Unter-
haltungsverbandes „Emsdettener Mühlenbach und Nordwalder Aa“. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der folgenden Abbildung. Der Än-
derungsbereich ist in dem folgenden Übersichtsplan als schwarz- weiß- schraffierte Fläche 
gekennzeichnet während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch eine breite, gerisse-
ne Linie dargestellt ist. 

 
© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mit der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 A sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Errichtung von langfristig nutzbarem und wirtschaftlich nach-
haltigem Wohnraum geschaffen werden. Dieser soll zunächst der dringenden Unter-
bringung von Flüchtlingen dienen. 

In diesem Zusammenhang sind die Festsetzungen der gewerblichen Flächen und der 
Erschließung an die tatsächlichen bzw. künftigen Gegebenheiten anzupassen. 
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Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 29 A „Habichtshöhe Nord“, 6. Änderung wird im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 6 Asylverfahrensbe-
schleunigungsG vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) durchgeführt. Nach § 13a Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB kann unter anderem von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen werden. Für 
die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird keine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 und 
kein Umweltbericht gem. § 2 a BauGB erstellt. 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten 
vom 02. März 2006 in der Fassung der 3. Ergänzung vom 01. März 2013 wird hiermit der 
Aufstellungsbeschluss öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung vom  

09. bis 24. Februar 2016 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) beim Fachdienst 61 
Stadtentwicklung und Umwelt, 5. Obergeschosse des Rathauses der Stadtverwaltung 
Emsdetten, Am Markt 1, 48282 Emsdetten informieren und zu der Planung äußern.  
 
 
 
 
 
 

Emsdetten, den 29. Januar 2016 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g  
 

Bebauungsplan Nr. 37 „Josefskirche“, 4. Änderung 
 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 28.01.2016 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 37 "Josefskirche", 4. Änderung gem. 
§ 13 a Abs.2 i.V.m. § 13 Abs.2 und § 3 Abs. 2 BauGB sowie das Einholen von Stellungnah-
men der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 13 a Abs.2 i.V.m. 
§ 13 Abs.2 und § 4 Abs. 2 BauGB werden beschlossen. 

Das Plangebiet befindet sich im westlichen Bereich des Stadtgebietes von Emsdetten zwi-
schen der Sträterstraße sowie den Straßen Grünring und Am Kompaniekamp. Die Entfer-
nung zur Innenstadt beträgt ungefähr 1,1 km Luftlinie. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der folgenden Abbildung. Der Än-
derungsbereich ist in dem folgenden Übersichtsplan als schwarz- weiß- schraffierte Fläche 
gekennzeichnet während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch eine breite, gerisse-
ne Linie dargestellt ist. 

 
© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Errichtung von langfristig nutzbarem und wirtschaftlich nachhaltigem 
Wohnraum geschaffen werden. Dieser soll zunächst der dringenden zur Unterbrin-
gung von Flüchtlingen dienen. 

Die bisher allein zu sportlichen Zwecken dienende Fläche für Gemeinbedarf soll ver-
kleinert werden, aber weiterhin diesen Absichten zur Verfügung stehen. 
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Die 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 37 „Josefskirche“ wird im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13 a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 6 AsylverfahrensbeschleunigungsG vom 
20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) durchgeführt. Für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes 
wird keine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 und kein Umweltbericht gem. § 2 a BauGB er-
stellt. 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten 
vom 02. März 2006 in der Fassung der 3. Ergänzung vom 01. März 2013 wird hiermit der 
Auslegungsbeschluss öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB liegt der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung in 
der Zeit vom  

09. Februar bis 10. März 2016 
 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) im Schaukasten des 
5. Obergeschosses des Rathauses der Stadtverwaltung Emsdetten, Fachdienst 61 Stadt-
entwicklung und Umwelt, Am Markt 1, 48282 Emsdetten, für jedermann zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 

Umweltbezogene Informationen für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans liegen 
nicht vor. 
 

Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist Anregun-
gen bei der Stadt Emsdetten schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden 
können. Nur fristgerecht vorgebrachte Anregungen und Stellungnahmen finden bei der Prü-
fung Berücksichtigung. Ein Normenkontrollantrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) m.W.v. 08. September 
2015 ist unzulässig, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können. 
 
 
 
 
 
 

Emsdetten, den 29. Januar 2016 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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B e k a nn tm a chu n g  
 

10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Emsdetten  
im Bereich des Bebauungsplanes 
 Nr. 17 C V "Industriegebiet Süd" 

 
Genehmigung gemäß § 6 BauGB 

 

Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 15.09.2015 aufgrund der §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 2 G zur 
Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änd. kommunal-
rechtlicher Vorschriften vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), die 10. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 17 C V "Industriegebiet Süd" per Be-
schluss festgestellt. 
 

Mit Schreiben vom 26.10.2015 hat die Stadt Emsdetten die Genehmigung der 10. Änderung 
des Flächennutzungsplanes bei der Bezirksregierung Münster als höhere Verwaltungsbe-
hörde beantragt. 
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 Asylverfahrensbeschleuni-
gungsG vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) hat die Bezirksregierung Münster mit Schreiben 
vom 14.01.2016, Aktenzeichen: 35.02.01.700-002/2015.001 die 10. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 17 C V "Industriegebiet Süd" geneh-
migt.  

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist in dem folgenden Übersichtsplan 
durch eine breite, gerissene Linie dargestellt: 

 
© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 
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Die Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB in Verbindung mit § 15 der Haupt-
satzung der Stadt Emsdetten vom 02.03.2006 in der Fassung der 3. Ergänzung vom 1. März 
2013 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit der Bekanntmachung wird die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Emsdetten rechtswirksam. 
 
Die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit der dazugehörigen Begründung ein-
schließlich Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung von der Stadtverwaltung 
Emsdetten, Fachdienst 61 Stadtentwicklung und Umwelt, Rathaus, Am Markt 1, während der 
Geschäftszeiten (Montag – Freitag: 09.00 – 12.30 Uhr, Dienstag: 14.00 – 16.00 Uhr, Don-
nerstag: 14.00 – 17.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereit gehalten. Dort werden auch Aus-
künfte über den Inhalt gegeben. 
 
Hinweise: 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
gegen diese Flächennutzungsplanänderung nach Ablauf eines Jahres nach der Verkündi-
gung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensweg ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Gemäß § 215 BauGB werden eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften oder den 
Mangel der Abwägung begründet, ist darzulegen. 

 

 

Emsdetten, den 29.01.2016 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
 

Mit der 10. Flächennutzungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für neue gewerbliche und industrielle Bauflächen sowie eine weitere für 
das Industriegebiet Süd erforderliche Erschließungsstraße geschaffen werden.  
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